
Vollständige Adresse 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Datenschutz 

 

 

Im Rahmen der Behandlung meines Antrages um Notstandshilfe, erlaube ich dem 

Bäuerlichen Notstandsfonds, von privaten oder öffentlichen Institutionen oder Hilfs-

organisationen Informationen oder Kopien von Unterlagen einzuholen oder weiterzureichen.  

 

Nach erfolgter Aufklärung über die Benutzung meiner persönlichen Daten laut gesetzes-

vertretendes Dekret vom 30. Juni 2003 Nr.196, stimme ich der Verarbeitung meiner Daten 

nur für die Erreichung der Satzungszwecke zu. 

 

Diese Genehmigung wurde erlassen, um die statutarischen bzw. im Gründungsakt fest-

gelegten und rechtmäßigen Ziele erreichen zu können. 

 

 

 

___________________________________ 

Leserliche Unterschrift 

 

 

___________________________________ 

Datum 

 

 

 

 

 

 

 



EIGENERKLÄRUNG 

 

Der Unterfertigte Antragsteller __________________________________ 

geboren am _____________________ in _________________________ 

wohnhaft in _________________________________________________ (vollst.Adresse) 

Steuernummer ______________________________________________ 

 

erklärt hiermit,  

 dass alle Informationen, Unterlagen und erforderlichen Angaben, welche dem Ansuchen 

um Notstandshilfe an den Bäuerlichen Notstandsfonds beigelegt sind, der Wahrheit ent-

sprechen; 

 dass alle Angaben zur familiären, finanziellen sowie Notsituation angeführt sind; 

 dass er sich der zivil- und strafrechtlichen Folgen im Falle von falschen oder unvoll-

ständigen Erklärungen bzw. bei der Vorlegung falscher oder unvollständiger Unterlagen 

bewusst ist. 

 

Bei Nichteinhaltung dieses unterzeichneten Dokumentes kann der Führungsausschuss des 

Bäuerlichen Notstandsfonds eine eventuell gewährte finanzielle Unterstützung zurück-

fordern. 

 

 

 

(Datum und leserliche Unterschrift) 

 

 

N.B. Dem Ansuchen muss dieses Dokument ausgefüllt unterschrieben beigelegt werden, laut BNF-Beschluss 

Nr. 112 vom 11.06.98 und Nr.125 vom 21.07.98. 

 


